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RS OGH 1969/3/19 5Ob219/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1969

Norm

KO §83 Abs1

KO §88

Rechtssatz

Ob der Masseverwalter hinsichtlich anderer als in den §§ 116 und 117 KO genannten Verfügungen über das

Massevermögen die Zustimmung des Gläubigerausschusses einzuholen hat, ist für die Wirksamkeit seiner Verfügung

Dritten gegenüber ohne Bedeutung.
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